
 
 
 
 

BOOTSVERMIETUNG DES CEVI ILLNAU-EFFRETIKON 
 
Wenn der Sommer da ist, gibt es kaum etwas Besseres als die Schweizer Flüsse mit dem 
Schlauchboot zu erkunden. Der Cevi gibt dir diese Möglichkeit. Wir vermieten insgesamt vier 
Schlauchboote vom Typ Pulsar. Sie bieten Platz für zwei mal 5 und zwei mal 7 Personen. 
Schwimmwesten, Paddels und nach Bedarf Wurfsäcke und wasserdichte Packsäcke sind im 
Mietpreis inbegriffen. 
 

Rafting Boot der Firma Gumotex, mit verstärktem 
Boden, vier Tragegriffe und 5 bzw. 7 Paar Fussschlaufen   
(ein Steuermann, 4/6 Paddler) 

 
 
 

Preisliste 
 
1 Tag:   100.-/Boot 
2 Tage:     180.-/Boot 
3 Tage:     250.-/Boot 
Ab vier Tagen nach Absprache. 
 
Anderen Jugendvereinen gewähren wir einen Rabatt von 50%. 
 
 

Grundsätzliche Hinweise 
 

• Der/die Mieter:in ist voll haftbar für allfällige Schäden oder Verluste.  
• Der/die Mieter:in muss im Besitz einer Haftpflicht und Unfallversicherung sein.  
• Der/die Mieter:in ist für die richtige Handhabung verantwortlich und hat sich darüber 

zu informieren.  
• Die Boote sind vor der Rückgabe durch Der/die Mieter:in zu reinigen.  
• Der Cevi lehnt jede Haftung ab.  
• Der Mietvertrag wird grundsätzlich mündlich abgeschlossen. Auf Wunsch kann auch 

ein schriftlicher Mietvertrag erstellt werden. 
• Beim Abholen des Materials wird die Adresse des Mieters aufgenommen und ein 

Foto der ID gemacht. 



Was dringend beachtet werden muss 
 
Das Befahren von Gewässern mit Schlauchbooten ist nicht stark reguliert. Trotzdem gibt es 
einige Vorschriften zu beachten, denn Kapitän zu sein bedeutet nicht nur Rechte, sondern 
auch Pflichten. Gut zu wissen ist z. B., dass Schlauchboote bis 4m Länge nicht beim 
Verkehrsamt gemeldet werden müssen. Sie müssen aber trotzdem den Namen, die 
Telefonnummer und die Adresse des Eigentümers, der Eigentümerin bzw. des Halters, der 
Halterin gut sichtbar tragen. So verhinderst Du eine gross angelegte Suchaktion, sollte Dein 
Boot im Gewässer verloren gehen. Auf Fliessgewässern muss zudem für jede sich an Bord 
befindende Person eine Rettungsweste mitgeführt werden. 
 
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung führt folgende fünf Punkte zur Verhinderung von 
Unfällen mit Gummibooten auf: 

• Rettungsweste tragen 
• Boote nicht zusammenbinden 
• Kinder nicht an einem Boot festbinden 
• Ein- und Ausstiegsstellen vor der Fahrt in Erfahrung bringen 
• Keinen Alkohol und/oder Drogen konsumieren 

 
Die offiziellen Flussregeln findest du hier:  
https://www.slrg.ch/de/praevention/slrg-regeln/flussregeln 
 
 

Kontakt 
 
Stephan Burkhalter 
079 344 46 45 
stephan.burkhalter@gmx.ch 
 


